
Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses 2011/57/EU des Ra
tes vom 20. Dezember 2010 zur Änderung des Beschlusses 
2010/320/EU, gerichtet an Griechenland zwecks Ausweitung 
und Intensivierung der haushaltspolitischen Überwachung und 
zur Inverzugsetzung Griechenlands mit der Maßgabe, die zur 
Beendigung des übermäßigen Defizits als notwendig erachteten 
Maßnahmen zu treffen (ABl. 2011, L 26, S. 15) 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), 
Herr Spyridon Papaspyros und Herr Ilias Iliopoulos tragen ihre 
eigenen Kosten sowie die Kosten des Rates der Europäische Union. 

3. Die Europäische Kommission trägt ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 186 vom 25.6.2011. 

Beschluss des Gerichts vom 13. November 2012 — 
ClientEarth u. a./Kommission 

(Rechtssache T-278/11) ( 1 ) 

(Nichtigkeitsklage — Zugang zu Dokumenten — Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 — Stillschweigende Verweigerung des 
Zugangs — Klagefrist — Verspätung — Offensichtliche Un

zulässigkeit) 

(2013/C 26/90) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Kläger: ClientEarth (London, Vereinigtes Königreich), Friends of 
the Earth Europe (Amsterdam, Niederlande), Stichting FERN 
(Leiden, Niederlande), Stichting Corporate Europe Observatory 
(Amsterdam) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt P. Kirch) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: K. 
Herrmann und C. ten Dam) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der stillschweigenden Entscheidung 
der Kommission, die am 22. April 2011 ergangen und mit der 
der Zugang zu bestimmten Dokumenten verweigert worden 
sein soll, die sich auf die freiwilligen Zertifizierungsregelungen 
beziehen, deren Anerkennung durch die Kommission nach Art. 
18 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und an
schließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG (ABl. L 140, S. 16) beantragt wurde 

Tenor 

1. Die Klage wird als offensichtlich unzulässig abgewiesen. 

2. Die Europäische Kommission trägt ihre eigenen Kosten sowie drei 
Viertel der Kosten von ClientEarth, Friends of the Earth Europe, 
Stichting FERN und Corporate Europe Observatory, die ein Viertel 
ihrer eigenen Kosten tragen. 

( 1 ) ABl. C 219 vom 23.7.2011. 

Beschluss des Gerichts vom 19. Oktober 2012 — Ellinika 
Nafpigeia und Hoern/Kommission 

(Rechtssache T-466/11) ( 1 ) 

(Nichtigkeitsklage — Staatliche Beihilfen — Schiffbau — 
Beihilfen der griechischen Behörden für eine Werft — Maß
nahmen zur Durchführung der Entscheidung der Kommission, 
mit der die Beihilfen für mit dem Gemeinsamen Markt unver
einbar erklärt und die Rückforderung der Beihilfen angeordnet 

wird — Unzulässigkeit) 

(2013/C 26/91) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerinnen: Ellinika Nafpigeia AE (Skaramagka, Griechenland) 
und 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Deutschland) (Prozess
bevollmächtigte: Rechtsanwälte K. Chrysogonos und A. Mitsis) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: B. 
Stromsky und M. Konstantinidis) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung des Schreibens K(2010) 8274 endg. 
der Kommission vom 1. Dezember 2010 betreffend die „Staat
liche Beihilfe CR 16/2004 — Durchführung der ablehnenden 
Entscheidung und Rückforderung der Beihilfen, die der Gesell
schaft [Ellinika Nafpigeia AE] gewährt wurden — Berufung auf 
Art. 346 Abs. 1 Buchst. b AEUV durch Griechenland und Ver
fahren nach Art. 348 Abs. 1 AEUV“, in der durch die Schrift
stücke und anderen Bestandteile der Akte, die die Parteien im 
Juni 2011 teilweise zur Kenntnis genommen haben, vervollstän
digten Form 

Tenor 

1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. 

2. Der Antrag der Nafpigikes kai Viomichanikes Epicheiriseis Elefsi
nas AE auf Zulassung als Streithelferin ist erledigt. 

3. Die Ellinika Nafpigeia AE und die 2. Hoern Beteiligungs GmbH 
tragen ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der Europäischen 
Kommission. 

4. Die Nafpigikes kai Viomichanikes Epicheiriseis Elefsinas AE trägt 
ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 331 vom 12.11.2011.
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